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Reichsarchiv genannt werden kann’, als Voraussetzung für Udal­
richs Werk in Bamberg vorhanden gewesen sei.1 H. Zatschek 

schließlich sieht im Briefteil des Codex Udalrici eine Abschrift 
eines der Reichskanzlei entstammenden, von den königlichen 
Notaren geführten Briefbuchs, dessen starker Bestand an Bamberger 
Materialien auf die enge Verbindung der Reichskanzlei mit dem 
Hochstift Bamberg zurückzuführen sei.2

Wie man sieht, führt keine dieser Meinungen zu der Vor­
stellung, daß Udalrich Stücke wie die Meinhard-Briefe selbständig 
aus Einzelkonzepten o. ä. geschöpft habe. Ich glaube also, diese 
in der Tat höchst unwahrscheinliche und mit dem gesamten Be­
fund kaum vereinbare Annahme nicht erst widerlegen zu müssen, 
sondern setze in Übereinstimmung mit den genannten Forschern 
für die drei Meinhard-Briefe voraus, daß Udalrich sie direkt oder 
indirekt einem fortlaufend geführten Briefbuch entnommen hat. 
Ich wüßte nicht, was das für ein Buch gewesen sein sollte, wenn 
nicht das Briefheft Meinhards, von dem diese Arbeit ihren Aus­
gangspunkt genommen hat; denn daß in Bamberg unter Bischof 
Gunther gleichzeitig zwei verschiedene Briefbücher geführt worden 
wären, in die dieselben Briefe eingetragen wurden, wird doch wohl 
niemand annehmen. In dem Briefheft Meinhards besitzen wir 
demnach die erste bislang nachgewiesene Quelle für Udalrichs 
Briefsammlung3; ich versuche, die Folgerungen zu ziehen, die 
sich für die Entstehung des Codex Udalrici ergeben.

Aus einem Heft von 36 Briefen hat Udalrich nur drei Stücke 
ausgezogen. Er hat sich dabei nicht an die (chronologische) Reihen­
folge der Quelle gehalten, wohl aber die aus derselben stammen­
den Stücke beisammen gelassen. Das entspricht durchaus seiner 
Gewohnheit, die Provenienzen trotz der sachlichen Ordnung 
möglichst beisammen zu lassen.4 In diesem Falle fielen freilich
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